
—

—

—

Piratenpartei Deutschland
Landesschiedsgericht N R W

NRW, den 27.01.2014
AZ: LSG-NRW-2014-003-EA

B e s c h l u s s zur
E i n s t w e i l i g e n  A n o r d n u n g 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
- Kläger -

gegen

Piratenpartei in der Gliederung Märkischer Kreis,
vertreten durch den Büropirat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
- Beklagter -,

hat das Landesschiedsgericht der Piratenpartei NRW mit den Richtern

Sandra Pauen, Isabelle Sandow und Melano Gärtner auf seiner

Sitzung am 27.01.2014 beschlossen:

1. die Klage nach § 11 Abs. 2 Satz 2 abzulehnen.

2. Das Verfahren trägt das AZ: LSG-NRW-2014-003-EA und ist möglichst bei allen 

Schreiben mit anzugeben.

Begründung:

Der Antrag ist möglicherweise zulässig, jedenfalls aber unbegründet. 

Die Klage wird mangels einer Begründung der Eilbedürftigkeit abgelehnt. Ein Antrag im 

Hauptsacheverfahren wurde nicht gestellt.

Der Kläger kann gegen diesen Beschluss beim Bundesschiedsgericht in Berufung gehen. Sollte er 

darauf verzichten, so weist das Landesschiedsgericht NRW darauf hin, dass 

1. der Kläger die Klage erneut als Eilantrag, sowie im 
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Anschrift:

Piratenpartei Deutschland
Landesschiedsgericht N R W
Postfach 101925
44719 Bochum

Fax-Nummer:

0211-54223-489

Email:

schiedsgericht@piratenpartei-nrw.de

Internet:

http://wiki.piratenpartei.de/NRW:Schiedsgericht

Besetzung des 
Landesschiedsgerichtes NRW

Melano Gärtner
Vorsitzender Richter
melano.gaertner@piratenpartei-nrw.de

Isabelle Sandow
Stellvertretende Richterin
isabelle.sandow@piratenpartei-nrw.de

Sandra Pauen
Richterin
lunapirat@piratenpartei-nrw.de

Christian Degen
1. Ersatzrichter
christian.degen@piratenpartei-nrw.de

Martin Kesztyüs
2. Ersatzrichter
martin.kesztyues@piratenpartei-nrw.de
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Hauptsacheverfahren, mit einer entsprechender Begründung bezüglich der Eilbedürftigkeit, beim 

LSG-NRW einreichen kann.

oder

2. der Kläger die Klage als Hauptsacheverfahren, ohne Eilbedürftigkeit, mit entsprechender 

Begründung beim LSG-NRW erneut einreichen kann. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Beschluss gibt es nach § 11 Abs. (6) BSchGO die Möglichkeit der sofortigen 

Beschwerde binnen einer Frist von 14 Tagen beim nächsthöheren Schiedsgericht. 

Sandra Pauen Isabelle Sandow Melano Gärtner
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